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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von Personen. Ausgabe März 2025 

 
Die nachstehenden Bedingungen dienen einer Regelung der gegen-
seitigen Beziehung zwischen dem Kunden und der Lienhardt & Part-
ner Privatbank Zürich AG (nachfolgend "Bank" genannt) für den Ge-
schäftsbereich Vorsorge unabhängig davon, welche Dienstleistun-
gen oder Produkte der Kunde von der Bank bezieht. Vorbehalten 
bleiben besondere Vereinbarungen der Bank. 

Das vorliegende Dokument ersetzt sämtliche bisherigen Versionen 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Produktbeschreibung 

1. Konto-/Depot 

Der Kunde eröffnet bei der Bank ein Konto («Konto») sowie ein damit 
zusammenhängendes Wertschriftendepot («Depot»). Konto und De-
pot werden in Referenzwährung gemäss Eröffnungsantrag geführt. 

Das Konto dient der Abwicklung von Transaktionen im Zusammen-
hang mit dem Kauf und Verkauf der Wertschriften, der Gutschrift von 
allfälligen Ausschüttungen sowie der Belastung von Gebühren, Steu-
ern und Abgaben. Das Konto kann nicht für den Zahlungsverkehr 
verwendet werden. Auszahlungen werden, sofern nicht ausdrücklich 
anders vereinbart, nur auf das im Eröffnungsantrag als «ständige 
Bankverbindung» bezeichnete Konto geleistet. Zahlungsaufträge an 
Dritte wie auch Checkzahlungen sind nicht möglich. Das Konto dient 
nicht als Grundlage für Kassa- und Börsengeschäfte oder für andere 
Bankdienstleistungen. Die Verpfändung von Ansprüchen an Dritte ist 
zulässig.  

Das Depot dient dem Erwerb und Verkauf sowie der Verwahrung der 
Wertschriften. Als Wertschriften kommen auch kollektive Kapitalan-
lagen in Betracht. Fraktionen von Obligationen, Anteilen von Kollek-
tivanlagen, Zertifikaten, etc. sind ausdrücklich zulässig. Das Halten 
der Vermögenswerte erfolgt im Namen der Bank, aber auf Rechnung 
und Gefahr des Kunden. Es können nur Wertschriften geführt wer-
den, die von der Bank zugelassen sind. 

Weitere Bedingungen zum Produkt 

2. Die Ein-/Auslieferung von Wertschriftenbeständen sowie 
Fondsanteilen 

Die Ein-/Auslieferung von Wertschriften und Fondsanteilen ist nur 
unter bestimmten Voraussetzungen und nach vorgängiger Abspra-
che mit der Bank möglich. 

3. Einlagen, Investitionen und Verkaufsaufträge 

Der Kunde leistet die Einlagen durch Bank- oder Postüberweisung. 
Die Vornahme einer Einzahlung stellt für die Bank einen wesentli-
chen Vertragsbestandteil dar. Sofern keine Einzahlung auf das Konto 
erfolgt, gilt der Vertrag als nicht zustande gekommen. Die Bank ist 
berechtigt, dass Konto nach einer Frist von drei Monaten ohne wei-
tere schriftliche Anzeige zu saldieren. Die termingerecht eingegan-
genen Gelder werden nach Abzug der Kosten und Gebühren ge-
mäss Gebührenreglement am nächsten Kauftermin angelegt, sofern 
eine entsprechende Order besteht. 

Der Kunde erhält für die Zeit zwischen dem Zahlungseingang auf 
dem Konto und der Anlage auf seinem Depot keinen Guthabenzins. 
Für allfällige Verzögerungen der Investition trägt die Bank, vorbehält-
lich grober Fahrlässigkeit, keine Haftung. 

Um investiert werden zu können, müssen die Einlagen spätestens 
Valuta zwei Werktage vor dem Kauftermin dem Konto des Kunden 
gutgeschrieben sein. 

Verkaufsaufträge müssen spätestens zwei Bankwerktage vor dem 
Verkaufstermin bei der Bank eingehen. Die Bank überweist den Ver-
kaufserlös spätestens Valuta zehn Werktage nach dem Verkauf der 
Wertschriften und Fondsanteile auf das Konto des Kunden. 

Der Kauf- und Verkaufstermin wird dem Kunden in geeigneter Form 
bekannt gegeben. 

Erteilt der Kunde verschiedene Aufträge, deren Gesamtbetrag sein 
verfügbares Guthaben oder den ihm von der Bank gewährten Kredit 
übersteigt, so ist die Bank berechtigt, ohne Rücksicht auf Datum oder 

zeitlichen Eingang nach eigenem Ermessen zu bestimmen, welche 
Aufträge vollständig bzw. teilweise auszuführen sind. 

Für den Fall, dass der Entnahmeplan dazu führt, dass sich auf dem 
Konto/Depot weiter keine Vermögenswerte befinden, ist die Bank be-
rechtigt, das Konto zu saldieren. 

4. Reinvestition von Anlageerträgen 

Erträge aus Anlagen (Ausschüttungen) werden am nächsten Kauf-
termin automatisch wieder in weitere Anteile oder Anteilsbruchteile 
derselben Anlage investiert. 

5. Switch/Umschichtung 

Der Kunde hat das Recht, durch schriftliche Mitteilung zu jedem 
Kauf- und Verkaufstermin von einer Anlage in eine andere gemäss 
Produktangebot zu wechseln. Für die Umschichtung von einer be-
reits bestehenden Anlage in eine andere erhebt die Bank eine Ge-
bühr gemäss Gebührenreglement. 

6. Verzicht auf Weiterleitung von Informationen 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, 
auf das Recht zu verzichten, Informationen, die im Zusammenhang 
mit der Ausübung seiner Aktionärsrechte relevant sind, von der Bank 
zu erhalten. Der Kunde entbindet die Bank entsprechend von ihr auf-
erlegten Verpflichtungen. Vorbehalten bleiben zwingende gesetzli-
che Bestimmungen. Der Kunde kann diesen Verzicht jederzeit 
schriftlich bei der Bank widerrufen. 

7. Auszüge 

Der Kunde erhält von der Bank mindestens jährlich kostenlos einen 
Konto- und/oder Vermögensauszug, der die Vermögenswerte per 
Stichtag zeigt. Dieser wird, vorausgesetzt der Kunde hat Zugriff auf 
das Kundenportal, in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Die 
Bank stellt dem Kunden auf dessen Wunsch gebührenpflichtig wei-
tere Auszüge zur Verfügung und/oder verschickt Auszüge per Post. 
Die Möglichkeit zu banklagernder Post besteht nicht. 

8. Kosten, Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben 

Fremde Spesen und Kommissionen, sowie Steuern und Abgaben, 
insbesondere Quellensteuern und Stempelabgaben auf Kauf und 
Verkauf von Wertschriften und Fondsanteilen und eventuell ausge-
schütteten Dividenden, gehen zu Lasten des Kunden.  

Allfällige Kauf- und Verkaufsgebühren, fremde Spesen und Kommis-
sionen sowie Steuern und Abgaben sind im Kauf- und Verkaufspreis 
eingerechnet und werden nicht gesondert ausgewiesen. 

Bereits belastete Gebühren und Kosten werden bei einer Auflösung 
des Kontos/Depots nicht zurückerstattet. 

9. Execution Only-Depots  

In sämtlichen Fällen, in denen der Kunde keine separate schriftliche 
Vereinbarung für eine Finanzdienstleistung unterschrieben hat, führt 
die Bank das Depot des Kunden als Execution Only-Depot. 

Bei Execution Only-Depots übernimmt die Bank den Erwerb und die 
Veräusserung von Finanzinstrumenten (vgl. Art 3 lit. c (1) FidleG) so-
wie die reine Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finan-
zinstrumente zum Gegenstand haben. Als Referenzwährung gilt der 
Schweizer Franken. 

Sofern die Bank dem Kunden nichts anderes mitteilt, wird der Kunde 
als Privatkunde im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanz-
dienstleistungen (FIDLEG) eingestuft.  

Der Kunde ist sich bewusst und er ist damit einverstanden, dass er 
die von ihm übermittelten Aufträge für den Kauf und Verkauf von Fi-
nanzinstrumenten über das Execution Only-Portfolio ohne Anlagebe-
ratung, Vermögensverwaltung sowie Warn- oder Aufklärungspflich-
ten der Bank tätigt. Der Kunde übernimmt die volle Verantwortung für 
seine Anlageentscheide oder diejenige seiner Beauftragten und das 
daraus ergehende Risiko. 

Der Kunde nimmt explizit zur Kenntnis, dass die Bank die Angemes-
senheit beziehungsweise die Eignung der von ihm erworbenen Fi-
nanzinstrumente in Bezug auf seine Kenntnisse und Erfahrungen im 
Anlagebereich, seine Anlageziele, seine finanziellen Verhältnisse, 
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einschliesslich seiner Fähigkeit Verluste zu tragen und seiner Risi-
kotoleranz («Angemessenheitsprüfung» beziehungsweise «Eig-
nungsprüfung»), bei Execution Only nicht überprüft und dieser Hin-
weis im Zeitpunkt solcher Transaktionen durch die Bank nicht wie-
derholt wird. Der Kunde hat selbständig zu beurteilen, ob die jeweili-
gen Finanzinstrumente für ihn angemessen beziehungsweise geeig-
net sind und er hat den Erwerb von Finanzinstrumenten zu unterlas-
sen, deren Funktionsweise er nicht genügend versteht. 

Dem Kunden sind die Art und der Umfang von Execution Only und 
die damit verbundenen Kosten und Risiken sowie die allgemein mit 
Finanzinstrumenten verbunden Risiken bekannt. Der Kunde versteht 
und akzeptiert diese Risiken, übernimmt die alleinige Verantwortung 
für sein Handeln und entbindet die Bank von jeglicher Haftung. Eben-
falls ist sich der Kunde der wirtschaftlichen Bindung an Dritte, des bei 
der Auswahl der Finanzinstrumente berücksichtigten Marktangebots, 
des Namens und der Adresse der Bank, ihres Tätigkeitsfelds und ih-
res Aufsichtsstatus sowie der Möglichkeit zur Einleitung von Vermitt-
lungsverfahren vor einer anerkannten Ombudsstelle bewusst. Im 
Weiteren wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzin-
strumenten» verwiesen, welche auf der Internetseite der Bank bezo-
gen werden kann. 

10. Dauer der Geschäftsbeziehung  

Die Geschäftsbeziehung ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Das Konto/Depot und ein allfällig abgeschlossener Vermögensver-
waltungsauftrag bestehen bei Tod, Verlust der Handlungsfähigkeit 
oder Konkurs des Kunden weiter. 

11. Datentransfer 

Die Bank ist berechtigt, Daten betreffend das Konto/Depot über ein 
offenes, jedermann zugängliches Netz (Internet) grenzüberschrei-
tend zu transportieren. 

12. Wohnsitznahme ausserhalb der Schweiz  

Nimmt der Kunde Wohnsitz in einem ausländischen Staat hat dies, 
sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, die automatische Auflö-
sung der Geschäftsbeziehung zur Folge. Der Kunde ist verpflichtet, 
gleichzeitig mit der schriftlichen Meldung des Wohnsitzwechsels ein 
Bankinstitut oder eine andere Stelle zu bezeichnen, auf die die Werte 
übertragen werden können. Die Bank kann die Depotwerte veräus-
sern, wenn die Bezeichnung nicht erfolgt. 

13. US-Person  

Das Konto/Depot ist nicht für Personen bestimmt, die als US-Person 
im Sinne des US-Steuerrechts gelten. 

14. Verfügungsrecht 

Das der Bank bekannt gegebene Verfügungsrecht gilt ihr gegenüber 
und bis zu einem an sie gerichteten schriftlichen Widerruf, ungeach-
tet anderslautender Veröffentlichungen und/oder Handelsregis-
tereinträge. Der Kunde hat die Bank unverzüglich schriftlich zu infor-
mieren, sollte ein Verfügungsberechtigter handlungsunfähig werden. 

Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aus der mangelnden 
Handlungsfähigkeit eines Verfügungsberechtigten entstehen, ausser 
die Handlungsunfähigkeit wurde der Bank mitgeteilt und die Bank hat 
ihre geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. 

Im Falle des Ablebens des Kunden ist die Bank berechtigt, sämtliche 
nach eigenem Ermessen notwendigen Unterlagen und Urkunden zu 
verlangen, welche die Legitimation der Erben oder Dritter belegen. 
Allfällig notwendige Kosten (z.B. für Übersetzungen oder die Ausstel-
lung von Urkunden) hat die ansprechende Person zu tragen. 

Die Bank kann nach eigenem Ermessen das Verfügungsrecht nach 
dem Ableben des Kunden einschränken oder aufheben. 

Die Bank kann andere Vollmachten, als solche auf dem bankeigenen 
Vollmachtsformular akzeptieren, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.  

Werden vom Kunden widersprüchliche oder unklare Instruktionen 
über das Verfügungsrecht erteilt, ist die Bank berechtigt, das Verfü-
gungsrecht einzuschränken. 

 

 

15. Legitimationsprüfung 

Die Bank prüft die Verfügungsberechtigung, z.B. durch Vergleich der 
Unterschriften mit den bei ihr hinterlegten Unterschriften. Zu einer 
weitergehenden Legitimationsprüfung ist die Bank nicht verpflichtet, 
aber berechtigt.  

Der Kunde hat die Unterlagen der Bank sorgfältig aufzubewahren 
und vor dem Zugriff von Unbefugten zu schützen. Erteilt der Kunde 
Zahlungsaufträge, so beachtet er alle Vorsichtsmassnahmen, um 
das Risiko von betrügerischen Machenschaften zu vermeiden. Pass-
wörter und Codes hält der Kunde geheim. Schäden, welche auf die 
Verletzung seiner Sorgfaltspflichten zurückzuführen sind, hat der 
Kunde zu tragen. Die Bank trifft geeignete Massnahmen, um betrü-
gerische Machenschaften zu erkennen bzw. zu verhindern. Verletzt 
die Bank dabei die geschäftsübliche Sorgfalt, so trägt sie den 
dadurch verursachten Schaden. Tritt ein Schaden ein, ohne dass der 
Kunde bzw. die Bank seine/ihre jeweilige Sorgfaltspflicht verletzt hat, 
so trägt diejenige Partei den Schaden, deren Einflussbereich er zu-
zurechnen ist. 

16. Sorgfaltspflicht und Haftung 

Die Bank erbringt ihre Dienstleistungen mit der geschäftsüblichen 
Sorgfalt. Die Haftung der Bank beschränkt sich in allen Fällen auf 
direkte Schäden, die dem Kunden als unmittelbare Folge der Hand-
lungen der Bank entstanden sind, nicht aber für indirekte Schäden 
und Folgeschäden. Die Bank haftet ausschliesslich für Schaden, wel-
chen sie absichtlich oder grobfahrlässig verursacht hat. 
Die Haftung gegenüber dem Kunden ist auf Schäden aus grober 
Fahrlässigkeit der Bank beschränkt. Zieht die Bank zur Dienstleis-
tungserbringung Dritte bei, haftet die Bank nur für gehörige Sorgfalt 
bei der Wahl und Instruktion der Dritten. Finanzberater bzw. Vermö-
gensverwalter, mit welchen die Bank ggf. zusammenarbeitet, sind 
rechtlich und wirtschaftlich selbständig und erbringen ihre Dienst-
leistungen als eigenständige Leistungen. Jede Haftung der Bank für 
die Finanzberater bzw. Vermögensverwalter (inkl. deren Organisati-
onen und beigezogenen Drittpersonen) und ihre Dienstleistungen 
ist hiermit ausgeschlossen.

17. Geschäftsbeziehung mit mehreren Personen 

Bei einer Geschäftsbeziehung der Bank mit mehreren Personen, haf-
ten diese für allfällige Ansprüche der Bank aus der Geschäftsbezie-
hung solidarisch. Jeder Kunde ist berechtigt, gegenüber der Bank 
einzeln und unabhängig von dem anderen zu handeln, insbesondere 
über das verfügbare Guthaben zu verfügen sowie Aufträge zu ertei-
len. Die Bank behält sich das Recht vor, für die Saldierung der Ge-
schäftsbeziehung und weitere Spezialfälle die Zustimmung beider 
Kunden einzuverlangen. Vorbehalten bleibt eine anderslautende 
schriftliche Regelung mit der Bank. 

18. Weisungen des Kunden, Storno, Rückabwicklung und 
Nichtausführung von Aufträgen 

Die Bank befolgt die Weisungen des Kunden. Die Bank ist berechtigt, 
Aufträge nicht auszuführen, zu stornieren oder rückabzuwickeln, ins-
besondere wenn keine genügende Deckung vorhanden ist, sie er-
kennt, dass der Kunde sich selber schädigen könnte, wenn die Bank 
Zweifel an der Verfügungsberechtigung des Auftraggebers hat oder 
wenn entgegenstehende gesetzliche, regulatorische oder bankin-
terne Vorschriften, behördliche Verfügungen, von der Bank zu be-
achtende nationale oder internationale Sanktionsmassnahmen oder 
Vereinbarungen bestehen.  

Die Bank ist berechtigt, irrtümlich verbuchte Aufträge und Transakti-
onen rückgängig zu machen. 

Erteilt der Kunde Aufträge, deren Gesamtbetrag sein verfügbares 
Guthaben oder den ihm von der Bank gewährten Kredit übersteigt, 
so ist die Bank berechtigt, ohne Rücksicht auf Datum oder zeitlichen 
Eingang nach eigenem Ermessen zu bestimmen, welche Aufträge 
vollständig, teilweise oder nicht auszuführen sind.  

19. Informationspflicht des Kunden 

Die Bank ist darauf angewiesen, immer über aktuelle Kundeninfor-
mationen zu verfügen. Der Kunde ist daher verpflichtet, der Bank all-
fällige Änderungen zu seiner Person, seinen Bevollmächtigten, sei-
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nen Kontrollinhabern sowie seinen an den Vermögenswerten wirt-
schaftlich Berechtigten (insbesondere Name, effektive Wohnsitz-
adresse, Zustelladresse, Nationalität, Steuerstatus) unverzüglich, 
wahrheitsgetreu und schriftlich mitzuteilen.  

Verstösst der Kunde gegen diese Pflicht, so hat er allfällige Kosten 
für die Nachforschungen sowie den weiteren Schaden, welcher der 
Bank entsteht, zu tragen.  

20. Kontakt- und Nachrichtenlosigkeit 

Der Kunde sorgt dafür, dass der Kontakt zur Bank nicht abbricht. 
Kommt es zu einem Kontaktabbruch, so kann die Bank die Kosten 
für Adressnachforschungen wie auch die besondere Behandlung 
und Überwachung von nachrichtenlosen Vermögenswerten dem 
Kunden weiterbelasten. Kontakt- und nachrichtenlose Geschäftsbe-
ziehungen mit einem Schuldsaldo werden von der Bank aufgelöst. 
Weitere Informationen zur Kontakt- und Nachrichtenlosigkeit stellt 
die Bank auf ihrer Internetseite zur Verfügung.  

21. Mitteilungen der Bank 

Mitteilungen der Bank gelten als dem Kunden rechtsgültig zugestellt, 
wenn sie gemäss den letzten Weisungen des Kunden oder zu sei-
nem Schutze abweichend davon abgesandt worden sind. Ohne 
schriftlichen Widerspruch seitens des Kunden gelten die Mitteilungen 
der Bank innerhalb von 30 Tagen als genehmigt. 

22. Sicherheit /Übermittlungsfehler 

Der Kunde anerkennt, dass das Internet und das öffentliche Funk-
netz weltweite und offene, grundsätzlich jedermann zugängliche 
Netze darstellen und dass der Verkehr über das Kundenportal zwi-
schen dem Kunden und der Bank über öffentliche, nicht speziell ge-
schützte Einrichtungen erfolgt; dies gilt auch für die von der Bank 
zum Transport übergebenen elektronischen Meldungen an den Kun-
den. Die Bank trifft im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten geeignete Massnahmen, um die Kommunikation über die 
oben genannten Kanäle so sicher wie möglich zu machen. 

Den aus der Benutzung von Übermittlungsarten wie Post, Transport-
unternehmen, Telefon, elektronischer Kommunikation oder jeder an-
deren Form der Übermittlung entstehenden Schaden (insbesondere 
aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, Verstümmelungen 
oder Doppelausfertigungen) trägt diejenige Partei, in deren Einfluss-
bereich die Ursache zur schädigenden Handlung gesetzt wurde. Tritt 
ein Schaden durch Zufall oder höhere Gewalt ein, ohne dass der 
Kunde bzw. die Bank seine/ihre Sorgfalt verletzt hat, so trägt jede 
Partei, ihren eigenen Schaden. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Versand von Informationen 
und Mitteilungen per E-Mail sowie ähnlichen Kommunikationsarten 
auf ungesichertem Weg erfolgt und kein Schutz der Vertraulichkeit 
und des Bankkundengeheimnisses gegeben ist. Ebenfalls können E-
Mails Schadsoftware enthalten und fehlgeleitet oder abgefangen 
werden. Die Bank empfiehlt dem Kunden, auf den Versand von ver-
traulichen Informationen per E-Mail oder über andere ungesicherte 
Kommunikationskanäle zu verzichten und kann solche Auftragsertei-
lungen jederzeit ablehnen. 

23. Technische Störung und Betriebsausfälle 

Bei technischen Störungen und Betriebsausfällen entstehen dem 
Kunden keine Ansprüche auf Schadenersatz der Bank, es sei denn, 
diese haben die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. 

24. Ausführung von Aufträgen und Erreichbarkeit 

Aufträge werden in der Regel nur während der normalen Geschäfts-
öffnungszeiten der Bank verarbeitet und verbucht. Zwischen Auf-
tragserteilung und Ausführung können Verzögerungen wegen den 
Geschäftsöffnungszeiten der Bank, den Feiertagsregelungen im In- 
oder Ausland, den Handelstagen sowie Handelszeiten von Börsen, 
einer notwendigen technischen oder manuellen Bearbeitung, wegen 
technisch bedingten Störungen, aufgrund von Systemprüfungen 
oder aus anderen Gründen entstehen. Die Bank haftet weder für 
Schäden aufgrund solcher Verzögerungen noch für abgelehnte, an-
derweitig fehlerhafte oder aus anderen Gründen nicht ausgeführte 
Aufträge, es sei denn, sie habe die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. 

In diesem Fall haftet die Bank nur für den Zinsausfall. Für die Be-
rechnung des Ausfalls sind die Zinssätze der Bank massgebend.  

Der Kunde ist sich bewusst, dass die Bank keine dauernde Erreich-
barkeit während den normalen Geschäftsöffnungszeiten garantieren  
kann. Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank gelten Samstage, 
Sonntage und gesetzlich anerkannte Feiertage nicht als Werktage.  

25. Rechenschaft und Beanstandungen 

Der Kunde erhält periodisch (z.B. täglich, monatlich, vierteljährlich, 
jährlich) Konto- bzw. Vermögensauszüge mit sämtlichen Bewegun-
gen wie Gutschrift bzw. Belastung der Zinsen, Gebühren, Kommissi-
onen, Spesen und Steuern.  

Alle Einwendungen oder Beschwerden, insbesondere betreffend die 
Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen jeder Art, die   
Konto-, Depot- oder Vermögensauszüge, die Bewertung von Gutha-
ben oder hinsichtlich anderer Mitteilungen der Bank sind sofort nach 
Empfang der diesbezüglichen Anzeige, in jedem Fall innerhalb von 
30 Tagen, bei der Bank anzubringen, ansonsten diese vom Kunden 
als genehmigt gelten.  

Erfolgen Beanstandungen vom Kunden nicht rechtzeitig, kann er ei-
nen Schaden, der ihm aufgrund der Mangelhaftigkeit der beanstan-
deten Mitteilungen oder Dokumente entstanden ist, gegenüber der 
Bank nicht mehr geltend machen.  

Erwartet der Kunde Mitteilungen oder Dokumente, teilt er der Bank 
eine Verspätung des Zugangs umgehend mit, sofern die Dokumente 
nicht zum erwarteten Zeitpunkt eingehen. 

26. Guthaben in fremden Währungen bzw. auf Edelmetallkon-
ten 

Die den Guthaben der Kunden in fremder Währung entsprechenden 
Aktiven der Bank werden auf den Namen der Bank, jedoch auf Rech-
nung und Gefahr des Kunden, bei ihren Korrespondenzbanken in 
gleicher Währung inner- oder ausserhalb des Landes der betreffen-
den Währung angelegt. 

Die Bank trifft weder eine Verantwortung noch eine Haftung bezüg-
lich allfälliger Steuern und Lasten, denen diese Guthaben durch die 
Bestände des Währungsgebietes oder am Sitz der Korrespondenz-
bank unterworfen werden.  

Kommt es im Land, in dem das Guthaben angelegt ist, zu behördli-
chen Massnahmen, welche weder mit der Bank noch mit dem Kun-
den zusammenhängen, so trägt der Kunde für seinen Anteil die wirt-
schaftlichen und rechtlichen Folgen. 

Die Verpflichtung der Bank aus Konten in fremder Währung wird aus-
schliesslich durch einen Verkaufs- oder Zahlungsauftrag oder durch 
die Ausstellung eines Checks bei der kontoführenden Geschäfts-
stelle erfüllt. Beträge in fremder Währung werden in Schweizer Fran-
ken gutgeschrieben bzw. belastet, ausser der Kunde besitzt ein 
Konto in der betreffenden Fremdwährung oder erteilt der Bank recht-
zeitig andere Weisungen. 

Umrechnungen von einer Währung in eine andere Währung erfolgen 
zu den von der Bank publizierten Kursen für die gewählte Zahlungs-
art zum Zeitpunkt der Verarbeitung durch die Bank. Der Kunde trägt 
allfällige Verlustrisiken (z.B. bei einer Rückweisung der Transaktion 
und Wiedergutschrift, bei einem Systemausfall und/oder bei der Sis-
tierung des Handels infolge besonderer Marktverhältnisse). 

27. Konditionen 

Die Bank legt Preise und Konditionen (z.B. Soll- und Haben-Zins-
sätze bzw. Zinsmargen, Kommissionen, Gebühren, Spesen, Rück-
zugsbedingungen inklusive Beschränkungen von Rückzügen durch 
Staffelung oder Kündigungsfristen, Umrechnungskurse für fremde 
Währungen) fest. Aufgrund veränderter Marktverhältnisse bzw. Kos-
ten kann die Bank die Preise und Konditionen jederzeit ändern bzw. 
neue Preise und Konditionen einführen, insbesondere Negativzinsen 
(Minuszinsen, welche auf den Kontoguthaben des Kunden belastet 
werden). 

Die Bank informiert über die Änderungen der Preise und Konditionen 
auf dem Postweg, auf ihrer Internetseite, in ihren Kundenzonen oder 
auf andere geeignete Weise. In begründeten Fällen erfolgt die Ände-
rung ohne Vorankündigung. Mit Bekanntgabe der Änderung steht es 
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dem Kunden frei, die von der Änderung betroffene Dienstleistung 
schriftlich zu kündigen. Neue Gebühren oder Preise oder Preis- und 
Gebührenerhöhungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde die be-
troffene Dienstleistung oder das betroffene Produkt nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Bekanntgabe kündigt. Kosten Dritter, welche der 
Bank bei ihrer Tätigkeit für den Kunden entstehen, werden dem Kun-
den belastet. 

28. Barzahlungsverkehr 

Die Bank ist unabhängig von den festgelegten Konditionen berech-
tigt, jederzeit Bareinzahlungen oder -auszahlungen im Einzelfall 
ohne Angabe eines Grundes zu begrenzen oder zu verweigern. 

29. Zahlungsverkehr 

Die Bank führt einen Zahlungsauftrag aus, wenn die von der Bank 
geforderten Angaben vorliegen, zum Zeitpunkt der Belastung der 
Kunde über ein frei verfügbares Guthaben oder eine frei verfügbare 
Kreditlimite (jeweils mindestens in der Höhe des Zahlungsauftrags) 
verfügt, der Ausführung keine gesetzlichen oder regulatorischen Vor-
schriften, behördlichen Anordnungen, nationalen oder internationa-
len Sanktionsmassnahmen oder andere Verbote oder Beschränkun-
gen entgegenstehen. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ein ausgeführter Zahlungsauf-
trag insbesondere von der Empfängerbank oder einer Korrespon-
denzbank ohne Angaben von Gründen zurückgewiesen werden 
kann. 

Zahlungseingänge, bei denen Angaben fehlen, falsch oder unklar 
sind oder ein Abgleich mit bei der Bank vorhandenen Daten Wider-
sprüche ergibt, können von der Bank zurückgewiesen werden. Zah-
lungseingänge können auch aus anderen Gründen zurückgewiesen 
werden (z.B. saldierte Geschäftsbeziehung, gesetzliche oder regula-
torische Vorschriften, behördliche Anordnungen oder nationale oder 
internationale Sanktionen), sofern keine Pflicht zur Blockierung der 
eingegangenen Zahlung besteht. Die Bank ist in diesen Zusammen-
hängen berechtigt, allen beteiligten Parteien (inkl. dem Zahlungsab-
sender) den Grund der nicht erfolgten Gutschrift mitzuteilen.  

Unabhängig von der Währung erfolgt die Gutschrift oder die Belas-
tung auf dem in der Überweisung angegebenen Konto und in der 
Währung dieses Kontos.  

Wird eine Zahlung nicht ausgeführt oder zurückgewiesen, so schreibt 
die Bank den Betrag dem betreffenden Konto wieder gut, sofern er 
bereits belastet wurde. Es steht der Bank frei, den Zahlungsauftrag 
nach erfolgter Beseitigung des Grundes für die Nichtausführung oder 
Zurückweisung nochmals selbständig auszuführen. Die Bank über-
nimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nichtausführung, 
Zurückweisung oder nochmaligen Ausführung ergeben können. 

30. Wechsel, Checks und ähnliche Papiere 

Die Bank ist berechtigt, diskontierte oder gutgeschriebene unbe-
zahlte Wechsel, Checks und ähnliche Papiere zurückzubelasten. 
Trotzdem bleiben ihr die wechselrechtlichen, checkrechtlichen oder 
anderen Ansprüche auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel 
und Checks mit Nebenforderungen gewahrt, und zwar gegen jeden 
aus dem Papier Verpflichteten bis zur Begleichung eines vorhande-
nen Schuldsaldos. Den Schaden im Zusammenhang mit der Einlö-
sung von falschen oder gefälschten Wechseln, Checks oder ähnli-
chen Papieren, welche auf die Verletzung der Sorgfaltspflichten des 
Kunden zurückzuführen sind, hat der Kunde selbst zu tragen. Die 
Bank trifft geeignete Massnahmen, um betrügerische Machenschaf-
ten zu erkennen bzw. zu verhindern. Verletzt die Bank dabei die ge-
schäftsübliche Sorgfalt, so trägt sie den dadurch verursachten Scha-
den.  

31. Elektronische Mitteilungen 

Der Kunde anerkennt hiermit ausdrücklich, dass schriftliche Mittei-
lungen und Mitteilungen in elektronischer oder anderer Form in glei-
cher Weise verbindlich sind und dass die Bank damit ihre Mitteilungs- 
und Rechenschaftspflichten gegenüber dem Kunden erfüllt hat. So-
bald die elektronischen Kontodokumente für den Kunden auf dem 
Kundenportal abrufbar sind, gelten diese als zugestellt. Danach sind 
sie während mindestens einem Jahr verfügbar. Die Verantwortung 
für die Aufbewahrung der Dokumente liegt allein beim Kunden. Der 

Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank den Zugriff 
auf das elektronisch geführte Konto und Depot ausserhalb der 
Schweiz aufgrund ausländischer Vorschriften beschränken kann. 

32. Aufzeichnung von Kommunikationsmitteln und Bank-
räumlichkeiten 

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank, mit oder 
ohne vorgängige Information, von jeglicher Kommunikation (Telefon-
gespräche und Kommunikation über elektronische Kanäle) und im 
Bereich von Geldautomaten und Bankräumen (inkl. mobiler bzw. 
temporärer Bankstellen) Bild- und Tonaufzeichnungen vornehmen 
und diese speichern kann. Die Bank ist berechtigt die Aufzeichnun-
gen zum Zweck der Qualitätssicherung, der Erfüllung von gesetzli-
chen oder regulatorischen Vorgaben und zu Beweiszwecken zu ver-
wenden. 

33. Pfand- und Verrechnungsrecht 

Bestehen Schuldverpflichtungen des Kunden gegenüber der Bank, 
so hat diese an allen Vermögenswerten, die sie für Rechnung des 
Kunden bei irgendeiner ihrer Geschäftsstellen oder anderswo aufbe-
wahrt, ein Pfandrecht. Dies gilt auch für Kredite und Darlehen mit 
besonderen oder ohne Sicherheiten. Nach ihrer Wahl ist die Bank 
zur zwangsrechtlichen oder freihändigen Verwertung der Pfänder be-
rechtigt, sobald der Kunde mit seinen Leistungen im Verzug ist. 

Bezüglich der gegen sie bestehenden Ansprüche hat die Bank ein 
Verrechnungsrecht, ohne Rücksicht auf die Fälligkeit oder die Wäh-
rung ihrer eigenen Forderungen.  

34. Empfehlungen, Ratschläge und weitere Informationen 

Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aufgrund ihrer Ratschläge, 
Empfehlungen oder weiterer Informationen zuhanden des Kunden 
entstehen, es sei denn, dass der Bank grobes Verschulden nachge-
wiesen wird. 

Die Bank gibt gegenüber dem Kunden keine Beratung ab und hat 
keine Informations-, Prüf- und Abklärungspflichten, ob ein Produkt 
oder eine Dienstleistung für den Kunden angemessen oder geeignet 
ist. Vorbehalten bleiben anderslautende schriftliche Vereinbarungen. 

35. Keine Rechts- oder Steuerberatung 

Die Bank erbringt im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 
keine Rechts- oder Steuerberatung. Insbesondere beziehen sich die 
Beratung oder die Auskünfte der Bank nicht auf die steuerrechtliche 
Situation des Kunden oder auf die steuerlichen Folgen von Anlagen, 
Produkten und Dienstleistungen für den Kunden. Die Bank ist na-
mentlich nicht verpflichtet, die steuerliche Situation des Kunden zu 
berücksichtigen. Der Kunde anerkennt, dass die Bank nicht für steu-
erliche Auswirkungen seiner Handlungen oder eventueller Auskünfte 
der Bank haftet. Sämtliche Steuerverbindlichkeiten, die sich aus der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ergeben, gehen zu Lasten des 
Kunden. Die Bank ist ermächtigt, ohne vorgängige Zustimmung des 
Kunden, Steuern einzubehalten und abzuliefern, sofern dies gesetz-
lich bzw. regulatorisch vorgesehen ist. 

Treten beim Kunden diesbezüglich Unklarheiten auf, hat er selbst ei-
nen Steuerberater zu konsultieren.  

36. Einhaltung von Gesetzen 

Der Kunde ist verpflichtet, die nationalen sowie internationalen ge-
setzlichen und regulatorischen Bestimmungen, insbesondere zur Be-
kämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, die straf-
rechtlichen sowie die auf ihn anwendbaren steuerrechtlichen Bestim-
mungen, einzuhalten. Verstösst der Kunde gegen diese Bestimmun-
gen, so hat er die Kosten für Abklärungen und Aufwendungen der 
Bank zu tragen und die Bank schadlos zu halten. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass bei der Eröffnung oder im Ver-
laufe der Geschäftsbeziehung Umstände eintreten können, welche 
die Bank gesetzlich verpflichten, Abklärungen betreffend die Ge-
schäftsbeziehung oder eine Transaktion vorzunehmen, Vermögens-
werte zu sperren, die Geschäftsbeziehung einer zuständigen Be-
hörde zu melden oder die Geschäftsbeziehung abzubrechen oder 
Transaktionen nicht auszuführen. Der Kunde ist verpflichtet, der 
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Bank auf Verlangen wahrheitsgemässe Auskünfte zu erteilen, wel-
che sie benötigt, um ihren gesetzlichen Abklärungs- oder Melde-
pflichten nachzukommen. 

Die Bank kann Massnahmen zur Einhaltung und/oder Umsetzung 
von gesetzlichen sowie regulatorischen Vorschriften, internationalen 
Abkommen, Sanktionen, der einwandfreien Geschäftsbeziehung so-
wie aus weiteren internen oder externen Compliance- oder Sicher-
heitsgründen ergreifen. Insbesondere kann die Bank die Verfügbar-
keit von Dienstleistungen einschränken, Verfügungsrechte des Kun-
den ohne Angabe von Gründen beschränken oder verweigern. 

37. Auslagerung von Geschäftsbereichen 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank einzelne Geschäfts-
bereiche (z.B. Informatik, Datenaufbewahrung und -verarbeitung, Ri-
sikomanagement, Compliance, Zahlungsverkehr, Wertschriftenad-
ministration und interne Revision) an Dritte auslagern kann. Sämtli-
che externen Dienstleistungserbringer werden zur Vertraulichkeit 
verpflichtet und die Bank haftet für deren Handlungen wie für eigene 
Handlungen. 

38. Bankkundengeheimnis und Datenschutz 

Die Bank ist an das Schweizer Bankkundengeheimnis sowie den Da-
tenschutz gebunden. Vorbehalten bleiben nachfolgende Ausnahmen 
und Einschränkungen.  

38.1 Entbindung von Geheimhaltungspflichten 

Der Kunde entbindet die Bank sowie ihre Mitarbeiter und Beauftrag-
ten von ihren Geheimhaltungspflichten, eingeschlossen Bankkun-
dengeheimnis (Art. 47 Bankengesetz), und verzichtet auf diese Ge-
heimhaltungspflichten, eingeschlossen Bankkundengeheimnis, be-
züglich jeglicher Kundendaten, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Bank notwendig ist, insbesondere 

• um Weisungen des Kunden auszuführen; 

• den Kunden zu beraten bzw. seine Geschäftsbeziehung zu be-
wirtschaften; 

• bei Wahrnehmung von gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen 
Auskunfts-, Abklärungs- oder Offenlegungspflichten der Bank; 

• für das Einholen notwendiger Auskünfte bei Dritten, um die Ge-
schäftsbeziehung eröffnen oder abwickeln zu können; 

• soweit dies notwendig ist, um eine Dienstleistung oder Transak-
tion auszuführen (bspw. Zahlungsverkehr, Kauf, Ein- und Auslie-
ferung, Aufbewahrung und Verkauf von Wertschriften und ande-
ren Finanzinstrumenten, Devisen- und Edelmetallgeschäfte, De-
rivat-/OTC Geschäfte); 

• bei Bonitätsprüfung und Nachforschungen der Bank bei Kreditin-
formationsstellen und Behörden; 

• zur Sicherung oder Durchsetzung der Ansprüche der Bank ge-
genüber dem Kunden und der Verwertung von Sicherheiten des 
Kunden oder Dritter (sofern die Sicherheiten Dritter für Ansprü-
che gegen den Kunden bestellt wurden); 

• beim Inkasso von Forderungen der Bank gegen den Kunden;  

• zum Schutz des Kunden bei Anzeichen einer Straftat zum Nach-
teil des Kunden; 

• bei Nachforschungen nach Berechtigten bei Kontakt- oder Nach-
richtenlosigkeit; 

• gegenüber seinen Erben nach seinem Ableben; 

• bei Auslagerung von Geschäftsbereichen oder Kooperationen 
mit Dritten und in diesem Zusammenhang für die Weitergabe von 
sämtlichen Kundendaten an alle beauftragte Dritte bzw. Koope-
rationspartner sowie an deren Beauftragte; die Bank haftet nicht 
für Schäden, die aus der Verletzung der Geheimhaltungspflich-
ten durch die Datenempfänger entstanden sind; im Falle der Fu-
sion, Umstrukturierung Übernahme oder vergleichbarer gesell-
schaftsrechtlicher Veränderungen des Datenempfängers sowie 
Übertragung der Kundenbeziehungen aus anderen Gründen, gilt 
die Entbindung von Geheimhaltungspflichten auch gegenüber 
den Rechtsnachfolgern bzw. übernehmenden Dritten;  

• zur Abwehr von Ansprüchen einschliesslich Sanktionen gegen 
die Bank; 

• zur Anzeige einer Straftat, die zum Nachteil der Bank begangen 
worden ist; 

• bei gerichtlichen Auseinandersetzungen der Bank mit dem Kun-
den. 

38.2 Datenschutz und Bankkundengeheimnis im grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsverkehr    

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Dienstleistungen ins Ausland übermittelten Daten nicht 
mehr durch das schweizerische Recht geschützt sind. Im Umfang der 
Offenlegung verzichtet der Kunde ausdrücklich auf das Bankkunden-
geheimnis. Der Kunde ist sich bewusst und akzeptiert, dass die Emp-
fänger der Daten weder an das Schweizer Bankkundengeheimnis 
noch an das Schweizer Datenschutzrecht gebunden sind und dass 
die Bank keine Kontrolle über die Datenverwendung der übermittel-
ten Daten hat. Speziell im Rahmen der Bekämpfung der Geldwä-
scherei und Terrorismusfinanzierung sowie der Bekämpfung von 
Steuerstraftaten können ausländische Gesetze und Regulierungen 
die Weitergabe dieser Daten an Behörden oder andere Dritte vorse-
hen. 

Der Kunde stellt sicher, dass das Einverständnis von allenfalls in die 
Geschäftsbeziehung involvierten Dritten, wie z.B. wirtschaftlich Be-
rechtigten oder Bevollmächtigten von ihm eingeholt wurde und be-
rechtigt die Bank in deren Namen zur entsprechenden Offenlegung. 

38.3 Transaktions- und dienstleistungsbezogene Offenlegung 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass im Zahlungsverkehr die Da-
ten des Auftraggebers (Name, Kontonummer und die Adresse, ge-
gebenenfalls Geburtsdatum und Geburtsort und/oder die nationale 
Identitätsnummer) bei einem nationalen oder internationalen Zah-
lungsauftrag den beteiligten Parteien (z.B. in- und ausländische Kor-
respondenzbanken, Empfängerbank, Systembetreiber, wie SIX In-
terbank Clearing oder SWIFT) und den Begünstigten im In- und Aus-
land offengelegt werden müssen. Diese Daten müssen unter Um-
ständen an beauftragte Dritte in weitere Länder übermittelt werden. 

Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz zum Handel zugelas-
sen sind, unterstehen den Regeln dieses Handelsplatzes inklusive 
des Rechts des Landes des Handelsplatzes.  

Damit die Bank Finanzmarkt- und Fremdwährungsgeschäfte für den 
Kunden ausführen kann, verlangt das anwendbare Recht unter Um-
ständen eine Offenlegung von Daten in Bezug auf den Kunden oder 
weiterer Dritter. Die Bank ist dabei zur Offenlegung dieser Daten be-
rechtigt, soweit die Offenlegung zur Dienstleistungserbringung not-
wendig ist und die Einhaltung von in- und ausländischen Gesetzen, 
vertraglichen Auflagen, Regulierungen, Vorschriften, Geschäfts- und 
Handelspraktiken oder Compliance-Standards notwendig ist. Diese 
Offenlegungspflichten variieren zwischen den einzelnen Rechtsord-
nungen und sind z.B.: 

• Austausch von Daten mit dem Händler/Handelsplatz bei der Aus-
führung von Geschäften im Zusammenhang mit Finanzinstru-
menten  

• Auskunftsersuchen einer ausländischen Unternehmung über 
ihre Aktionäre 

• Auskunftsersuchen über eine Transaktion eines Betreibers einer 
Finanzmarktinfrastruktur 

• Auskunftsersuchen einer ausländischen Behörde über Finanzin-
strumente und Währungen, die im Land der Behörde emittiert, 
gehandelt, abgerechnet, abgewickelt oder verwahrt werden. 

Der Kunde ermächtigt die Bank diejenigen Informationen offenzule-
gen, zu welchen sie verpflichtet ist oder sie für erforderlich erachtet, 
insbesondere 

• den Auftraggeber einer bestimmten Transaktion 

• den Inhaber eines Kontos oder Depots 

• den wirtschaftlich Berechtigten an den Vermögenswerten eines 
Kontos oder Depots 

• zeichnungsberechtigte Personen am Konto oder Depot 

• wer die Stimmrechte über die auf dem Depot verwahrten Vermö-
genswerte ausüben darf 

38.4 Kundenprofile und automatisierte Einzelentscheidungen 

Die Bank kann Kundendaten und Daten von Drittquellen speichern 
und automatisiert und mit technischen Mitteln so bearbeiten, dass 
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daraus Profile entstehen. In diese Analyse können Angaben zur Per-
son, zu den wirtschaftlichen Verhältnissen oder zu persönlichen 
Merkmalen einfliessen. Die bearbeiteten Daten umfassen insbeson-
dere Kundendaten (z.B. Name, Wohnort, Geburtsdatum, Familien-
stand), Finanzdaten (z.B. Vermögensdaten, abgeschossene Pro-
dukte, Konto- und Depottransaktionen sowie Zahlungsverkehrsda-
ten) Kundenbedürfnisse sowie Daten über verwaltungs- und straf-
rechtliche Verfolgungen oder Sanktionen. Diese Profile können von 
der Bank insbesondere erstellt werden, um die Dienstleistungen der 
Bank zu verbessern, dem Kunden bedürfnisgerechte Angebote zu 
unterbreiten oder zu Marketingzwecken. Ebenfalls verwendet die 
Bank diese Profile für Compliance- und Risikomanagementzwecke.  

Diese Profile können auch zu einer automatisierten Einzelfallent-
scheidung führen, das heisst, eine Entscheidung, die ohne einen Mit-
arbeiter der Bank gefällt wird. 

Der Kunde stimmt einer Datenbearbeitung in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich zu. 

38.5 Datenschutzerklärung 

Im Weiteren gilt die Datenschutzerklärung der Bank in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung, welche unter folgendem Link abrufbar ist: 
https://www.lienhardt.ch/datenschutzerklaerung/. 

39. Kündigung  

Die Bank und der Kunde können unter Vorbehalt besonderer Verein-
barungen und spezifischer Kündigungsbedingungen die Geschäfts-
beziehung sowie einzelne Dienstleistungen oder Produkte jederzeit 
unter der Berücksichtigung der Rückzugslimiten kündigen. Falls die 
Rückzugslimiten bei einer Kündigung durch den Kunden überschrit-
ten werden, ist der Bank eine Nichtkündigungskommission geschul-
det. Die Bank kann zugesagte oder benutzte Kredite annullieren und 
ihre sofort fälligen Guthaben ohne weiteres vom Kunden einfordern.  

Unterlässt es der Kunde auch nach einer von der Bank angesetzten 
angemessenen Nachfrist, der Bank mitzuteilen, wohin die vom Kun-
den bei der Bank hinterlegten Vermögenswerte und Guthaben auf 
ein Konto bzw. Depot lautend auf den Namen des Kunden bei einem 
anderen Finanzintermediär zu transferieren sind, so kann die Bank 
die Verfügungsmöglichkeit über Vermögenswerte ganz oder teil-
weise einschränken, bis der Kunde der vorgenannten Aufforderung 
nachkommt. Alternativ kann die Bank die Geschäftsbeziehung sowie 
einzelne Dienstleistungen oder Produkte auflösen und die bei ihr lie-
genden Vermögenswerte und Guthaben mit befreiender Wirkung am 
vom Richter bezeichneten Ort hinterlegen oder in Form eines Checks 
an die letztbekannte Korrespondenzadresse des Kunden senden.  

Die zufolge der Kündigung entstandenen Kosten sind vom Kunden 
zu tragen. 

Die vorgenannte Regelung gilt unabhängig davon, ob der Kunde 
oder die Bank die Geschäftsbeziehung, einzelne Dienstleistungen 
oder Produkte kündigt. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung 
für daraus entstandene Schäden und entbindet die Bank, soweit ge-
setzlich zulässig, von jeglicher Haftung in diesem Zusammenhang. 

40. Gebühren und Entschädigungen der Bank 

Im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen kann die 
Bank von Dritten (inklusive anderen Banken) Retrozessionen, Ver-
gütungen, Gebühren, Kommissionen inkl. Bestandespflegekommis-
sionen, Rückerstattungen, Abschläge, Rabatte, Vertriebsentschädi-
gungen, Zuwendungen oder andere Leistungen (nachfolgend "Ent-
schädigungen") erhalten. Einzelne Produktanbieter gewähren der 
Bank zudem nicht monetäre Leistungen (bspw. Finanzanalysen oder 
Ausbildung von Mitarbeitern der Bank) ("Nicht Monetäre Leistun-
gen"). 

Entschädigungen bemessen sich üblicherweise in Prozenten des 
von der Bank insgesamt gehaltenen Anlagevolumens eines Produk-
tes (Anlagevolumen), wobei die Höhe je nach Produkt und Pro-
duktanbieter variiert. Bei kollektiven Kapitalanlagen erhält die Bank 
Entschädigungen in Form von regelmässigen Zahlungen. Bei struk-
turierten und ähnlichen Produkten erhält die Bank Entschädigungen 
als regelmässige Zahlungen und/oder in Form einer Vergütung eines 
Teils des Ausgabepreises oder eines Rabatts auf dem Ausgabepreis 
(oder, je nach Fall, jeweils bezogen auf den Nennwert). Die von der 

Bank vereinnahmten Entschädigungen bewegen sich innerhalb der 
folgenden Bandbreiten (Angaben basierend auf dem Anlagevolumen 
oder, 

wo entsprechend umschrieben, dem Nennwert): 

Kollektive Kapitalanlagen:  

- Geldmarktfonds 0 bis maximal 1% pro Jahr,  

- Obligationen- und Immobilienfonds 0 bis maximal 2% pro 
Jahr, 

- übrige Kollektive Kapitalanlagen (alternative Anlagefonds, 
Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds, Fund of Funds, Akti-
enfonds, Portfoliofonds, Produkte von Anlagestiftungen 
usw.) 0 bis maximal 2% pro Jahr.  

Strukturierte und ähnliche Produkte: 

- Geldanlagen 0 bis maximal 0.5% pro Jahr, 

- Obligationenanlagen 0 bis maximal 1.65% pro Jahr, 

- Gemischte Anlagen 0 bis maximal 1.35% pro Jahr, 

- Alternative Anlagen 0 bis maximal 2%, 

- Aktienanlagen 0 bis maximal 1.75% pro Jahr, 

- Warrants 0 bis maximal 2% pro Jahr (basierend auf dem 
Nennwert). 

Bei Vermögensverwaltungs-Mandaten entsprechen die von der Bank 
vereinnahmten Entschädigungen 0 bis maximal 1.9% des verwalte-
ten Kundenvermögens pro Jahr. 

Die Grössenordnung der maximalen Entschädigungen je Kunde 
ergibt sich durch Multiplikation des maximalen Prozentsatzes mit 
dem Wert des eigenen Anlagevolumens (oder, je nach Fall, dem 
Nennwert) in der jeweiligen Produktkategorie.  

Die oben offen gelegten Bandbreiten entsprechen den maximalen 
Entschädigungen, welche die Bank gemäss Konditionen des jeweili-
gen Produkts erhalten kann. Handelt es sich bei der Entschädigung 
um eine Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder um einen 
Rabatt auf dem Ausgabepreis (oder, je nach Fall, jeweils bezogen 
auf den Nennwert) und wird das Produkt vor Ablauf der Laufzeit des 
Produkts zurückgegeben, so behält die Bank die gesamte erhaltene 
Entschädigung trotz vorzeitiger Rückgabe des Produkts. Zudem 
kann die Bank auch bei unvollständigen Jahresperioden die volle 
Jahresentschädigung gemäss den oben erwähnten Bandbreiten er-
halten. Änderungen betreffend Höhe der Entschädigungen bleiben 
vorbehalten und erfolgen in Übereinstimmung mit Ziff 42.  

Der Kunde ist sich bewusst, dass Entschädigungen zu potentiellen 
Interessenkonflikten führen können, indem sie Anreize zu setzen ver-
mögen, Produkte auszuwählen oder zu empfehlen, bei denen die 
Bank überhaupt Entschädigungen erhält (zum Beispiel Anlagefonds 
oder Strukturierte Produkte anstelle von Aktien oder Obligationen) 
oder bei denen sie höhere Entschädigungen erhält (zum Beispiel Be-
vorzugung von Produkten bestimmter Anbieter oder bestimmter Ka-
tegorien von Produkten, die höhere Entschädigungen mit sich brin-
gen). Potentiellen Interessenkonflikten und insbesondere dem Kun-
deninteresse wird durch geeignete Massnahmen Rechnung getra-
gen.  

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Bank Entschädigungen 
und Nicht Monetäre Leistungen annimmt und für sich einbehält. Soll-
ten diese Entschädigungen ohne entsprechende Abrede einer ge-
setzlichen Ablieferungspflicht gegen über dem Kunden unterliegen, 
ist der Kunde damit einverstanden, dass alle Entschädigungen sowie 
nicht Monetäre Leistungen vollumfänglich der Bank verbleiben. Der 
Kunde verzichtet auf jedes Recht auf Herausgabe von Entschä-
digungen. 

Die Bank erbringt für Dritte Dienstleistungen, bspw. im Zusammen-
hang mit Kooperationen oder dem Angebot und Vertrieb von Finanz-
produkten (z.B. Administration, IT-Dienstleistungen, Reportings, 
Marketing, etc.). Dadurch können für die Bank entsprechende Ver-
gütungen anfallen. 
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41. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Bank, ins-
besondere auch die Frage ihrer Gültigkeit und Rechtswirksamkeit, 
unterstehen ausschliesslich dem schweizerischen materiellen Recht 
unter Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privat-
rechts und des übrigen Kollisionsrechts. Erfüllungsort, Betreibungs-
ort für Kunden mit ausländischem Wohnsitz / Firmensitz sowie aus-
schliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist der Sitz der Bank. 
Die Bank hat indessen das Recht, den Kunden auch beim zuständi-
gen Gericht seines Wohnsitzes / Firmensitzes oder bei jedem ande-
ren zuständigen Gericht zu belangen. Vorbehalten bleiben zwin-
gende gesetzliche Bestimmungen. 

42. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vor. Solche Änderungen werden dem Kunden 
entweder auf dem Postweg, auf der Internetseite der Bank, in den 
Kundenzonen der Bank oder auf andere geeignete Weise bekannt 
gegeben. Ohne schriftlichen Widerspruch seitens des Kunden inner-
halb einer Frist von 30 Tagen, jedenfalls aber ab der ersten Nutzung 
der entsprechenden Dienstleistung durch den Kunden, gelten sie als 
genehmigt. Mit Bekanntgabe der Änderung steht es dem Kunden frei, 
die von der Änderung betroffenen Dienstleistungen schriftlich zu kün-
digen. In gleicher Weise kann die Bank auch weitere Vereinbarungen 
mit dem Kunden ändern, sofern in diesen nichts anderes vorgesehen 
ist. 

 

 

Zürich, [Ausgabe 2025] 


